
 

Leitfaden Praxisphase II  =  Modul Projekt & Bachelorarbeit/ Kolloquium 
(ÄO 2024) 

Die zweite Praxisphase (PP II) setzt sich aus den Prüfungsleistungen „Projekt“, „Bachelorarbeit“ und 
„Kolloquium“ zusammen. Diese sind getrennt zu erbringen und zu bewerten, können aber inhaltlich im 
Zusammenhang stehen. 
 

1. Grundlage Prüfungsordnung (§ 6) 
Abs.1 
Im Rahmen des Bachelorstudiengangs Wirtschaftsinformatik an der FH Münster sind zwei Praxisphasen 
zu absolvieren. Praxisphasen sind Zeiträume, in denen die Studierenden regelmäßig Vollzeit beim 
Praxis-Partner arbeiten. Im Rahmen der Praxisphasen sind von den Studierenden praktische 
Studienleistungen zu erbringen. 
[…] 

2.Die zweite praktische Studienleistung ist für das Modul „Projekt“ gemäß § 5 Abs. 4 zu 
absolvieren. Die entsprechende zweite Praxisphase ist im Regelfall im 6. Semester zu absolvieren 
und soll mindestens 24 Wochen dauern. 

 
Abs.2 
Die Praxisphasen sollen die Kandidatin oder den Kandidaten an die spätere berufliche Tätigkeit durch 
konkrete Aufgabenstellungen und praktische Mitarbeit in Betrieben oder anderen Einrichtungen der 
Berufspraxis heranführen. Die Praxisphasen sollen insbesondere dazu dienen, die im bisherigen 
Studium erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten anzuwenden und die bei der praktischen Tätigkeit 
gesammelten Erfahrungen zu reflektieren. 
 
Abs.4 
„Die Praxisphase ist erfolgreich absolviert, wenn 

1. die Kandidatin oder der Kandidat die Prüfung gemäß der in § 6 Absatz 3 festgelegten 
Prüfungsform bestanden hat,  

2. eine Bestätigung der Einrichtung der Berufspraxis über die Mitarbeit der Kandidatin oder des 
Kandidaten vorliegt. Aus der Bestätigung geht hervor: Name/Anschrift der Einrichtung der 
Berufspraxis, Name der Kandidatin bzw. des Kandidaten, Start- und Enddatum des Praktikums, 
die Abteilung der Einrichtung der Berufspraxis sowie eine Bestätigung, dass dem Zwecke der 
Praxisphase entsprochen wurde und die Kandidatin oder der Kandidat die ihr oder ihm 
übertragene Arbeit zufriedenstellend ausgeführt hat.“ 

 
 

Zulassungsvoraussetzungen lt. PO: 

Modul Projekt §5 (4): Modulprüfungen im Umfang von mind. 140 Leistungspunkten bestanden, 
darunter alle Modulprüfungen des 1., 2. und 3. Fachsemesters und Modul Transfer 

Bachelorarbeit §7:  Zulassung zum Modul Projekt 

Kolloquium §8: Bewertung der Bachelorarbeit mit mind. 4,0 

 

2. Betreuer 
Für die Betreuung während der PP II sind zwei Personen vorgesehen: 

1.Hochschulbetreuer= Erstgutachter = akademischer Betreuer während der gesamten Praxisphase 

2.Praxisbetreuer= Zweitgutachter = qualifizierter Betreuer der Praxiseinrichtung (Nachweis 
erforderlicher Qualifikation gegenüber Prüfungsamt, vgl. LOI) 

 



 

Es besteht ein generelles Wahlrecht bei der Auswahl des Hochschulbetreuers. Dieser muss am besten 
frühzei�g, aber spätestens vier Wochen vor Beginn der Praxisphase – bevorzugt per E-Mail - kontak�ert 
werden, um die Verfügbarkeit und Bereitscha� zur Betreuung zu klären. Orien�eren Sie sich bei Ihrer 
Wahl am Tä�gkeitsschwerpunkt des Professors bzw. der Professorin und des Unternehmens. 
 
Gehen Sie nicht ohne eine Betreuungszusage seitens eines Hochschulbetreuers ins Prak�kum! Der 
ausgefüllte und unterschriebene Anmeldebogen zur Praxisphase muss vor Antrit des Prak�kums dem 
Betreuer bereitgestellt werden. Für die Professoren der Wirtscha�sinforma�k gilt ausschließlich der 
Upload im ILIAS-Kurs. 
 
Als Hochschulbetreuer ist ein Professor der Wirtschaftsinformatik (Prof. Wicht/Grewe/Thöne/Lahme-
Hütig/Humernbrum) zu wählen. Weiterhin kommen Professorinnen und Professoren in Frage, die eine 
einschlägige akademische und/oder berufliche Wirtschaftsinformatik-Qualifikation nachweisen sollen 
(Prof’in Gerke/Prof’in Stumpf/Prof. Nonhoff/Prof. Bücker). 

 
 

Der Praxisbetreuer muss folgende Qualifikation aufweisen (gemäß LOI): 
1. mindestens gleichwertiger Abschluss zum angestrebten Abschluss des Studierenden 
2. mindestens drei Jahre Berufserfahrung 

 

3. Unternehmen 

Als anwendungs- und praxisbezogener Studiengang werden wir von zahlreichen Partnerunternehmen 
unterstützt. Die Liste dieser finden Sie hier. 
Sie haben auch die Möglichkeit, ein anderes Unternehmen zu wählen. Dieses Unternehmen muss 
einen „Einmal-LOI“ unterzeichnen. Damit wird sichergestellt, dass die im Praktikum erbrachten 
Leistungen als Studienleistungen angerechnet werden können. 

Im LOI (Partnerunternehmen) oder Einmal-LOI (Nichtpartnerunternehmen) ist vereinbart, dass …. 
1. eine qualifizierte Aufgaben- bzw. Themenstellung vorgeschlagen wird, die als 

Studienleistung bewertbar sein muss und von den Studierenden eigenständig erbracht 
werden kann 

2.  die/der Studierende hinreichend Zeit zur Erbringung der Praxisstudienleistung hat 

3. die zur Erbringung der Praxisstudienleistung üblicherweise notwendigen Arbeitsmittel zur 
Verfügung gestellt werden 

4. eine Vergütung zur Deckung der mit der Tätigkeit verbundenen Kosten gezahlt werden 
sollte (nicht muss!) 

 

Der Einmal-LOI wird im ILIAS-Kurs hochgeladen. 

 

4. Bewerbung 

Den Auftakt des Bewerbungsprozesses bildet die jährlich im November stattfindende 
Unternehmensmesse. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Partnerunternehmen kennenzulernen, erste 
Kontakte zu knüpfen und sich über deren Praktikumsangebote zu informieren. 

Im Anschluss an die Unternehmensmesse stellen die Unternehmen nach und nach ihre Angebote zur 
Verfügung. Sie finden diese u.a. hier (Anmeldung im internen Bereich erforderlich). Nun können Sie 
sich bei den Unternehmen bewerben. I.d.R. erfolgt dies im November/Dezember. Dies sind keine 
Ausschlussfristen, sondern dienen der Orientierung. 

Mögliche Angebote von Nicht-Partnerunternehmen finden Sie im Stellenmarkt der FH Münster. 

https://www.fh-muenster.de/msb/studiengaenge/bachelor-wirtschaftsinformatik/studieninteressierte/partnerunternehmen.php
https://www.fh-muenster.de/msb/downloads/studiengaenge/bachelor-wirtschaftsinformatik/studierende/Einmal_LOI_Winfo_2024.pdf
https://www.fh-muenster.de/msb/studiengaenge/bachelor-wirtschaftsinformatik/studierende/jobboard.php
https://stellenmarkt.fh-muenster.de/


 

Liegt eine Zusage vor, klären Sie bitte schon Rahmenbedingungen, Anforderungen sowie einen 
möglichen Themenvorschlag mit dem Praxisbetreuer. 

 

5. Betreuungsprozess und Prüfungsanmeldung 
Der Meilensteinplan stellt den zeitlichen Ablauf der Praxisphase dar. 
Sobald Sie sich für ein Unternehmen entschieden haben, nehmen Sie Kontakt zum Hochschulbetreuer 
auf und bitten um Betreuung. 
Nach der Zusage durch den Hochschulbetreuer melden Sie sich mit diesem Anmeldeformular zur 
Bachelorarbeit an (spätestens eine Woche vor Thermenausgabe). Beantragen Sie auch gleich die 
Zulassung zum Kolloquium und zum Modul Projekt (entsprechendes Kreuz auf gleichem Formular 
setzen). Bitte denken Sie auch an die Streichung im Punkt 1.1! 
Bitte laden Sie das Anmeldeformular im ILIAS-Kurs hoch. Eine weitere Anmeldung beim Prüfungsamt 
über myFH-Portal ist nicht erforderlich. 
 
Mit der Themenausgabe beim Prüfungsamt beginnt die dreimonatige Bearbeitungszeit. Der 
Ausgabetermin wird zwischen dem Hochschulbetreuer und dem Studierenden abgestimmt und auf 
dem Anmeldeformular eingetragen. An diesem Tag sendet Ihnen das Prüfungsamt das Thema per E-
Mail zu, Sie bestätigen den Themenempfang sowie den Abgabetermin auf dem Formular und senden 
dieses per E-Mail an das Prüfungsamt zurück. 
 

Wenn ein Abschluss in Regelstudienzeit möglich ist bzw. erwünscht wird, dann sollte folgendes 
beachtet werden: 

• Hochschulbetreuer/Erstgutachter sollte informiert werden, dass ein Abschluss in 
Regelstudienzeit intendiert ist. 

• Zweitgutachter sollte gefragt werden, ob er Ende August (Urlaubssaison!) für die 
Zweitbegutachtung und das Kolloquium zur Verfügung steht. 

• Der Kandidat sollte Mitte – Ende August nicht im Urlaub sein, da in diesem Zeitraum das 
Kolloquium stattfinden muss 

 

6. Prüfungsleistungen 

Die Prüfungsleistungen „Projekt“, „Bachelorarbeit“ und „Kolloquium“ sind getrennt zu erbringen und 
zu bewerten, können jedoch im inhaltlichen Zusammenhang stehen. 

 

Workload (1 LP = 30 Stunden): 

Bachelorarbeit: 12 LP; 3 Monate Dauer gemäß Prüfungsordnung 

Projekt: 12 LP  

Kolloquium: 1 LP 

 

Prüfungsformen: 

Bachelorarbeit: wissenschaftliche Arbeit 

Projekt: mündliche Prüfung mit Präsentation 

Kolloquium: mündliche Prüfung 

https://www.fh-muenster.de/msb/downloads/studiengaenge/bachelor-wirtschaftsinformatik/studierende/PraxisphaseII_Meilensteine_CMS.pdf
https://www.fh-muenster.de/msb/downloads/pruefungsamt/docs-faqs/Anmeldebogen_Bachelorthesis_Winfo.pdf


 

 

7. Bachelorarbeit 
Die Aufgabenstellung, die durch Sie in der PP II zu bearbeiten ist, wird i.d.R. vom Praxisbetreuer 
vorgeschlagen. Die finale Themenfestlegung erfolgt durch den Hochschulbetreuer. 
 

Empfehlungen bzgl. Struktur, Layout und Umfang der Dokumentation lauten wie folgt, detaillierte 
Informationen finden Sie auf den Seiten des Prüfungsamtes: 

1. Deckblatt (Name, Matrikel-Nr., Thema, Hochschulbetreuer, Praxisbetreuer, Unternehmen 
siehe Beispiel) 

2. Sperrvermerk („Sperrvermerk.pdf“ siehe Beispiel) 
3. Inhaltsübersicht 
4. Inhaltsverzeichnis (numerisches Gliederungssystem siehe Beispiel) 
5. Abkürzungsverzeichnis 
6. Abbildungsverzeichnis 
7. Tabellenverzeichnis 
8. Einleitung 
9. Hauptteil 
10. Zusammenfassung / Fazit / Ausblick 
11. Literaturverzeichnis 
12. Anhang 
13. Eidesstattliche Erklärung (siehe Beispiel) 

 
Layout 

• Seitengröße: DIN A4 
• Seitenausrichtung: hoch 
• Seitenränder: normal (oben 2,5; unten 2,0; links 2,5; rechts 2,5) 
• Schriftart und -größe: Arial 12pt. 
• Zeilenabstand: 1,5 

• Das Exemplar darf geheftet, geklammert oder gebunden sein. 
 
 
Umfang 
Richtwert für den Umfang sind ca. 40 Seiten DIN A4 (mit ca. 2.000 Zeichen je Seite). 

 

Abgabe 

Die Bachelorarbeit muss fristgerecht in digitaler Form an das Prüfungsamt gesendet werden. Ob ein 
zusätzlicher Ausdruck der Arbeit erforderlich ist, legt der Hochschulbetreuer fest. Die Anzahl der 
abzugebenden gedruckten Exemplare wird ebenso wie der Abgabetermin auf dem Anmeldebogen 
vermerkt. 

Bei postalischer Zustellung senden Sie die Arbeit an: 

FH Münster 

FB Wirtschaft / Prüfungsamt 

Hüfferstraße 27 

48149 Münster 

 

https://www.fh-muenster.de/msb/pruefungsamt/informationen-und-formulare/Bachelor-formulare.php


 

Sie können die Arbeiten auch in den Briefkasten vor dem Prüfungsamt, FHZ, 5. Etage, Raum D 520, 
Corrensstr. 25, 48149 Münster einwerfen oder während der Öffnungszeiten des Prüfungsamtes 
persönlich abgeben. 

Die Bachelorarbeit kann aber weder im Sekretariat der Wirtschaftsinformatik, bei Hochschulbetreuern 
noch bei sonstigen Mitarbeitern der Wirtschaftsinformatik abgegeben werden! 

 

Die Bewertung der Bachelorarbeit erfolgt durch den Hochschulbetreuer in Abstimmung mit dem 
Praxisbetreuer bis spätestens sechs Wochen nach Abgabe. Der Hochschulbetreuer kann u. U. um eine 
zusätzliche digitale Abgabe der Arbeit bitten (diese ersetzt jedoch nicht die offizielle Abgabe beim 
Prüfungsamt, s. o.). 

 

8. Kolloquium 

Die Einladung erfolgt ca. eine Woche vor dem Kolloquium. Voraussetzung ist, dass die Bachelorarbeit 
mit mind. 4,0 bewertet wurde. 

Der Ablauf wird vom Erstgutachter festgelegt, z.B.: 

1. Vorbesprechung mit dem Zweitgutachter: ca. 5 Minuten  

2. Kolloquium: ca. 30 Minuten 

3. Notenabstimmung mit dem Zweitgutachter: ca. 5 Minuten  

4. Notenbekanntgabe und -begründung: ca. 5 Minuten 

 

9. Praktikumszeugnis 
Die Erstellung eines Praktikumszeugnisses ist nicht Gegenstand der Bewertung der 
Praxisstudienleistung. Laut §6, Abs. 4 der Prüfungsordnung ist eine Praxisphase aber nur dann 
erfolgreich absolviert, wenn ein Zeugnis der Einrichtung der Berufspraxis über die Mitarbeit der/des 
Kandidatin/en vorliegt. Der Praxispartner muss also ein Praktikumszeugnis erstellen, das sich auf das 
Gesamtpraktikum (nicht nur auf die Praxisstudienleistung) bezieht. Die Inhalte sind in der PO, §6 (4) 2. 
festgelegt: 

• Name/Anschrift des Unternehmens 
• Name des Studierenden 
• Start- und Enddatum des Praktikums 
• Abteilung des Unternehmens, in der der Studierende tätig war 
• eine Bestätigung, dass dem Zwecke der Praxisphase entsprochen wurde und der Studierende 

die ihm übertragene Arbeit zufriedenstellend ausgeführt hat 

 

Kümmern Sie sich bitte rechtzeitig vor Praktikumsende darum, dass Ihnen ein Praktikumszeugnis 
ausgestellt wird. Bitte laden Sie dieses im ILIAS-Kurs hoch (keine Abgabe einer gedruckten Version beim 
Betreuer oder im Sekretariat!).  

 

10. Zusatzinformationen 

Die Praxisphase ist nicht vom Mindestlohn betroffen. 
 

Die Unternehmen fordern eine Bescheinigung, dass die Praxisphase ein Pflichtpraktikum ist. Diese 
Bescheinigung erhalten Sie im Prüfungsamt. Bitte kontaktieren Sie das Prüfungsamt vorab per E-Mail. 

https://www.fh-muenster.de/msb/downloads/studiengaenge/bachelor-wirtschaftsinformatik/studierende/MiLoG_Ausnahmen_vom_Mindestlohn_fuer_Praktikantinnen_und_Praktikanten.pdf


 

 
 

I.d.R. schließen Sie mit dem Unternehmen einen Praktikumsvertrag ab. Dieser stellt eine 
privatrechtliche Vereinbarung dar und ist für die Hochschule nicht relevant. Sie müssen den Vertrag 
nicht vorlegen oder mit dem Hochschulbetreuer abstimmen. 
 

Das Praktikum stellt kein Arbeitsverhältnis dar, deshalb haben Sie keinen Anspruch auf Urlaub. 

Sollten Sie während des Praktikums eine Prüfung ablegen müssen, bitten Sie das Unternehmen 
frühzeitig um Freistellung. 
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Prototypische Entwicklung einer Anwendung für Produkt XYZ in Versicherungen, 
dargestellt anhand der XYZ-Versicherung der Mustermann Insurance GmbH 
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Sperrvermerk 
 

Die vorliegende Bachelorarbeit mit dem Titel: 
 
 
 
 

beinhaltet interne und vertrauliche Informationen der Firma: 
 
 
 
 
 
 

Die Weitergabe des Inhalts der Arbeit und eventuell beiliegender Zeichnungen und 
Daten, im Gesamten oder in Teilen, ist grundsätzlich untersagt. Es dürfen keinerlei 
Kopien oder Abschriften – auch in digitaler Form – gefertigt werden. 
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